
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/11/30 9ObA262/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.11.1988

Norm

HbG §18 Abs6 litc

Rechtssatz

Vertrauensunwürdigkeit im Sinne dieser Gesetzesstelle liegt nicht vor, wenn eine Hausbesorgerin trotz des

vertraglichen Verbotes der Aufnahme weiterer Mitbewohner ihren Lebensgefährten in die Dienstwohnung aufnimmt.

Entscheidungstexte

9 ObA 262/88

Entscheidungstext OGH 30.11.1988 9 ObA 262/88

Veröff: SZ 61/264 = RdW 1989,201 = WBl 1989,249 = WoBl 1991,120 (Bernat/Kleewein)
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